
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen:  

Grundsätzliche Absprachen:  

Erbrachte Leistungen werden auf der Grundlage transparenter Ziele und Kriterien in allen 

Kompetenzbereichen bewertet. Sie werden den Schülerinnen und Schülern mit Bezug auf 

diese Kriterien rückgemeldet und erläutert. Auf dieser Basis sollen die Schülerinnen und 

Schüler ihre Leistungen zunehmend selbstständig einschätzen. Die individuelle Rückmeldung 

vermeidet eine reine Defizitorientierung und stellt die Stärkung und die Weiterentwicklung 

vorhandener Fähigkeiten in den Vordergrund. Sie soll realistische Hilfen und Absprachen für 

die weiteren Lernprozesse enthalten. 

Die Bewertung von Leistungen berücksichtigt Lern- und Leistungssituationen. Einerseits soll 

dabei Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht werden, in welchen Bereichen aufgrund 

des zurückliegenden Unterrichts stabile Kenntnisse erwartet und bewertet werden. 

Andererseits werden Fehler in neuen Lernsituationen im Sinne einer Fehlerkultur für den 

Lernprozess genutzt. 

Die Kompetenzbereiche Argumentieren, Modellieren und Implementieren, Darstellen und 

Interpretieren, Kommunizieren und Kooperieren sollen zu gleichen Teilen in die Bewertung 

einfließen. 

Die Leistungen im Unterricht werden in der Regel auf der Grundlage einer kriteriengeleiteten, 

systematischen Beobachtung von Unterrichtshandlungen beurteilt. Darüber hinaus sollen 

sowohl digitale als auch analoge Lernprodukte beurteilt werden, z. B. Erstellung eines 

Quellcodes/Algorithmus, Mappen, Portfolios, Lerntagebücher, Dokumentationen, 

Präsentationen. 

Anhaltspunkte für Beurteilungen lassen sich zudem optional mit kurzen schriftlichen 

Lernerfolgsüberprüfungen gewinnen. Die Wertigkeit von Tests ist nicht höher anzusetzen als 

sonstige mündliche Leistungen. 

Kriterien der Leistungsbeurteilung: 

Die Bewertungskriterien für Leistungsbeurteilungen müssen den Schülerinnen und Schülern 

bekannt sein.  

Das Erreichen der Kompetenzen ist zu überprüfen durch: 

1. Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler 

 

● Kriterien: 

– arbeitet zielgerichtet und lässt sich nicht ablenken 

– bringt seine individuellen Kompetenzen in den Arbeitsprozess ein 

– nutzt Hard- und Software zielgerichtet 

– erreicht das Ergebnis in der zur Verfügung stehenden Zeit  



– kann sich in Diskussionen auf die Argumente der Mitschülerinnen und  

– Mitschüler beziehen 

– hält sich an vereinbarte Regeln 

– kann eigene Meinungen begründet vertreten 

– kann den eigenen Arbeitsprozess reflektieren und die Erkenntnisse umsetzen 

– übt seine Funktion innerhalb der Gruppe verantwortungsvoll aus 

 
 
2. Bewertung der Arbeitsprodukte 

 

● Kriterien: 

– Ausführlichkeit 

– Nachvollziehbarkeit 

– Angemessene Verwendung der Fachsprache 

 

Transparenz der Leistungsbewertung und Rückmeldung: 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren regelmäßige, kriterienorientierte Rückmeldungen zu 

ihren Leistungen. Eine Rückmeldung zum erreichten Lernstand wird beispielsweise auch in 

Form eines Gesprächs bei Beratungstagen angeboten. Eine aspektbezogene 

Leistungsrückmeldung erfolgt anlässlich der Auswertung benoteter Lernprodukte. 

 

(Auszug aus dem Schulinternen Lehrplan: Informatik Klasse 5 und 6 – Stand 20.08.2024) 


